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Bebauungsplan Nr. 73 „Lammetal - Werkstätten“ 

(M. 1:1.000) 

Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.9.2004 (BGBl. I Seite 2414) - zuletzt 
geändert am 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.1.1990 (BGBl. I Seite 132) - 
zuletzt geändert am 11.6.2013 (BGBl. I Seite 1548) 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBI. Seite 576) – zuletzt geändert am 12.11.2015 (Nds. GVBl. S. 311) 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 I 
Seite 58) – zuletzt geändert am 22.7.2011 (BGBl. I Seite 1509) 
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Innerhalb des Sondergebietes sind Anlagen und Einrichtungen zulässig, die dem Wohnen und 

Arbeiten von behinderten und pflegebedürftigen Menschen sowie von Senioren dienen 
(gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO). 

 
2. Innerhalb der durch 1 gekennzeichneten Grünfläche – Grünanlage ist die Errichtung eines 

Pavillons mit einer Aussichtsplattform mit einer maximalen Grundfläche von insgesamt 50 m² 
zulässig (gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB). 

 
3. Die Fläche für Aufschüttungen darf bis auf eine Höhe von 123 m über Normal Null auf-

geschüttet werden (gemäß § 9 (1) Nr. 17 BauGB). 
 
4. Innerhalb der gekennzeichneten Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 „Schallschutz im 

Hochbau“ (Die Norm ist zu beziehen bei Beuth Verlag / Berlin) sind Gebäudeseiten und Dach-

flächen von schutzbedürftigen Räumen mit einem resultierenden bewerteten Schalldämmmaß 
R’W,res entsprechend der nachfolgenden Tabelle zu realisieren: 

 Tabelle 1: 
  Lärmpegelbereich Maßgeblicher[dB(A)] Erforderliches resultierendes Schall- 
   Außenlärmpegel dämmmaß des Außenbauteils R’W,res [dB] 
 II  55 – 60 30 

 III  61 – 65 35 

 IV  66 – 70 40 

Der Lärmpegelbereich IV ist in dem gekennzeichneten Bereich lediglich oberhalb des 
2. Obergeschosses zu beachten. Bis zum 2. Obergeschoss ist der Lärmpegelbereich III 
zugrundzulegen. 
Von den Festsetzungen der vorhergehenden Punkte kann abgewichen werden, sofern im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens prüfbar nachgewiesen wird, dass sich durch die 
Eigenabschirmung der Baukörper bzw. durch Abschirmungen vorgelagerter Baukörper der 
maßgebliche Außenlärmpegel verringert. Je nach vorliegendem Lärmpegelbereich sind dann 
die hierzu in der Tabelle 1 aufgeführten Schalldämm-Maße der Außenbauteile zu Grunde zu 
legen. 
(gemäß § 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

 
5. Je 300 m² überbaubarer Grundstücksfläche sind mindestens ein großkroniger, standort-

gerechter, heimischer Laubbaum oder zwei mittelgroß werdende Laubbäume oder zwei Obst-
bäume als Hochstamm anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Anpflanzungen 
gemäß Textlicher Festsetzungen Nrn. 6, 7 und 8 sind nicht anrechenbar (gemäß § 9 (1) 
Nr. 25a und b BauGB). 

 
6. Innerhalb der Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen ist eine 4-reihige Pflanzung aus naturraumtypischen bzw. standortheimischen Sträuchern 
(anteilig zu 95 %) und Bäumen 2. Größenordnung (anteilig zu 5 %) anzulegen, zu entwickeln 
und dauerhaft zu erhalten bzw. bei Abgängigkeit zu ersetzen. Die Pflanzung ist mit Reihen-
abständen von 1,5 m herzustellen, der Abstand der Pflanzen untereinander muss ebenfalls 
1,5 m betragen. Sträucher sind als zweimal verpflanzte Gehölze, Höhe 60 – 100 cm, und 
Bäume als zweimal verpflanzte Heister, Höhe 200 – 250 cm, zu pflanzen. Vorhandene 
Gehölze können angerechnet werden. Mit Ausnahme von Aufschüttungen und einer 
transparenten Einfriedung sind bauliche Anlagen nicht zulässig (gemäß § 9 (1) Nr. 25a und b 
BauGB). 
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7. Je 100 m² versiegelter baugrundstücksinterner Fläche für Verkehr ist ein großkroniger, stand-

ortgerechter, heimischer Straßenbaum zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Zum 
Zeitpunkt der Pflanzung muss der Stammumfang mindestens 18 cm betragen und ein gerader 
Leittrieb vorhanden sein. Die Baumscheibe ist mit einer Größe von mindestens 15 m² an-
zulegen, von jeglicher Versiegelung freizuhalten und gegen Überfahren zu sichern. An-
pflanzungen gemäß Textlicher Festsetzungen Nrn. 5, 6 und 8 sind nicht anrechenbar (gemäß 
§ 9 (1) Nr. 25a und b BauGB). 

 
8. Stellplatzflächen sind mit Bäumen zu überstellen. Je 6 Stellplätze ist ein Straßenbaum zu 

pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die auf der Stellplatzfläche verwendeten 
Baumarten sind auf 1 bis maximal 3 zu beschränken. Zum Zeitpunkt der Pflanzung müssen 
die Bäume einen Stammumfang von mindestens 16 cm haben. Die Bäume sind in einen min-
destens 2m breiten Pflanzstreifen oder in Baumquartieren von mindestens 2,5 x 2,5 m lichte 
Weite zu pflanzen. Pflanzstreifen bzw. Baumquartiere sind zu begrünen und gegen Überfahren 
zu schützen. Anpflanzungen gemäß Textlicher Festsetzungen Nrn. 5 bis 7 sind nicht 
anrechenbar (gemäß § 9 (1) Nr. 25a und b BauGB). 

 
9. Anpflanzungen nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes werden als Kompen-

sationsmaßnahmen den Eingriffen in die Belange von Natur und Landschaft zugeordnet, die 
in dem Baugebiet dieses Bebauungsplanes seinen Festsetzungen entsprechend durchgeführt 
werden. Sie sind innerhalb des Baugebietes durch den jeweiligen Grundstückseigentümer 
spätestens in der übernächsten auf den Beginn der Baumaßnahme folgenden Anpflanz-
periode (Oktober bis April) durchzuführen. (gemäß § 9 (1a) BauGB). 

 
 

TEILPLANAUFHEBUNGEN 
 
Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 47 „Entlastungsstraße Bad Salzdetfurth – West“, 

verkleinert im Maßstab 1 : 2.000 

 

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 73 „Lammetal-Werkstätten“ tritt dieser teilweise (rote 
Umrandung) an die Stelle des Bebauungsplanes Nr. 47 „Entlastungsstraße Bad Salzdetfurth – 

West“ 
  

Bereich der Teil- 
planaufhebung 



- 5 - 

 

HINWEIS 

Es ist eine Berechnung der maßgeblichen Außenlärmpegel und die Auslegung der erforderlichen 
resultierenden Schalldämm-Maße der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen für 
konkrete Bauvorhaben unter Berücksichtigung der Korrekturwerte gemäß DIN 4109 Abschnitt 5 
in den Bebauungsplan erforderlich. Die Immissionsrichtwerte können nur durch passive 
Schallschutzmaßnahmen eingehalten werden. Demnach sind schutzbedürftige Räume von im 
Plangebiet zu errichteten Gebäuden mit passiven Schallschutzmaßnahmen für die vorgesehene 
Nutzung auszustatten, um einen ausreichenden Schutz der Bewohner zu gewährleisten. Auf das 
vorliegende Schallgutachten wird verwiesen. 
 
 

Ausschnitt aus dem Arbeitsplan des Bebauungsplanes Nr. 51 „Kali & Salz“, verkleinert 
im Maßstab 1 : 2.000 

 

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 73 „Lammetal-Werkstätten“ tritt dieser teilweise (rote 
Umrandung) an die Stelle des Bebauungsplanes Nr. 51 „Kali & Salz“ 

Bereich der Teil- 
planaufhebung 
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Präambel 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
23.9.2004 (BGBl. I S. 2414) und des § 58 Abs. 2 des Nds. Kommunalverfassungs-
gesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils zuletzt geltenden 
Fassung hat der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth diesen Bebauungsplan Nr. 73 
„Lammetal-Werkstätten“ (sowie die Teilplanaufhebungen), bestehend aus der Plan-
zeichnung und den Textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen. 

Bad Salzdetfurth, den 13.4.2016 
                                                                Siegel 
 
                                                                                      gez. Hesse 
                                                                                      Bürgermeister 
_________________________________________________________________ 

Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19.01.2016 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes (sowie der Teilplanaufhebungen) beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 

Bad Salzdetfurth, den 13.4.2016 
                                                                   Siegel 
 
                                                                                      gez. Hesse 
                                                                                      Bürgermeister 
_________________________________________________________________ 

Planunterlage 

Kartengrundlage:  Liegenschaftskarte  
 Maßstab: 1:1000  
 Gemarkung: Bad Salzdetfurth Flur: 18 
 
 Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der  

Niedersächsischen Vermessungs- und 
Katasterverwaltung, 

 
 
 © 2015 
 Landesamt für Geoinformation und 
 Landesvermessung Niedersachsen  
 Regionaldirektion Hameln-Hannover 
 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die 
städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze 
vollständig nach (L4-249/2015 vom 25.09.2015). Sie ist hinsichtlich der Darstellung 
der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. 
 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei 
möglich. 
 
Hildesheim, den 13.05.2016 

 
 

LGLN, Regionaldirektion Hameln-Hannover, Katasteramt Hildesheim 
 

Siegel 
gez. T. Hoberg 
(Unterschrift) 
_________________________________________________________________ 

Planverfasser 

Der Entwurf des Bebauungsplanes (sowie der Teilplanaufhebungen) wurde aus-
gearbeitet vom 
 
Hannover im August 2015 
 
 
 
 
                                                                                gez. Keller 
_________________________________________________________________ 
 

Öffentliche Auslegung 

Der Rat der Stadt hat dem Entwurf des Bebauungsplanes (sowie der Teilplan-
aufhebungen) mit Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 25.1.2016 ortsüblich bekannt-
gemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes (sowie der Teilplanaufhebungen) mit Begrün-
dung hat vom 2.2.2016 bis 2.3.2016 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegen. 

Bad Salzdetfurth, den 13.4.2016 
                                                               Siegel                 
 
                                                                                         gez. Hesse 
                                                                                         Bürgermeister 
 
 
 

 
Öffentliche Auslegung mit Einschränkung 

Den von der Planänderung Betroffenen wurde mit Schreiben vom 14.3.2016 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Bad Salzdetfurth, den 13.4.2016 
                                                     Siegel 
                                                                                          gez. Hesse 
                                                                                          Bürgermeister 
_______________________________________________________________ 

Satzungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth hat den Bebauungsplan (sowie die Teil-
planaufhebungen) nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
seiner Sitzung am 7.4.2016 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begrün-
dung beschlossen. 
 
Bad Salzdetfurth, den 13.4.2016 
 
                                                       Siegel                
 
                                                                                         gez. Hesse 
                                                                                         Bürgermeister 
_______________________________________________________________ 

Inkrafttreten 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes (sowie der Teilplanaufhebungen) 
ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 26.7.2017 ortsüblich bekanntgemacht worden. 

Der Bebauungsplan (sowie die Teilplanaufhebungen) ist (sind) damit  
am 26.7.2017 rechtsverbindlich geworden. 
 
Bad Salzdetfurth, den 14.8.2017 
                                                        Siegel                 
 
                                                                                         gez. Hesse 
                                                                                         Bürgermeister 
_______________________________________________________________ 

Frist für Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes (sowie der 
Teilplanaufhebungen) und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs 

sind nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
(sowie der Teilplanaufhebungen) schriftlich gegenüber der Stadt unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
(§ 215 BauGB). 
 
Bad Salzdetfurth, den 
                                                        Siegel 
 
 
                                                                                         Bürgermeister 
_______________________________________________________________ 

                                           Anmerkung:  *) Nichtzutreffendes streichen 
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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 73 „Lammetal -  Werkstätten“ 
 
 
1. Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 

Die Stadt Bad Salzdetfurth hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 73 „Lammetal - 
Werkstätten“ beschlossen. 

 
1.2 Planbereich 

Der Planbereich befindet sich südwestlich der Süllbergstraße im Westen der Kernstadt Bad 
Salzdetfurth. Er wird auf dem Deckblatt dieses Bebauungsplanes mit Begründung im Maß-
stab 1:5.000 dargestellt. 

 
1.3 Teilplanaufhebungen 

Der vorliegende Bebauungsplan überdeckt Teilbereich der Bebauungspläne Nr. 47 „Ent-
lastungsstraße Bad Salzdetfurth - West“ sowie Nr. 51 „Kali & Salz“, die mit seiner Rechts-
kraft insoweit aufgehoben werden. Die betroffenen Bereiche werden weiter oben zeichne-
risch dargestellt. 

 
 
2. Planungsvorgaben 
 
2.1 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Bad Salzdetfurth stellt für den Geltungsbereich des 
vorliegenden Bebauungsplanes eine gemischte Baufläche sowie eine Grünfläche und 
innerhalb einer ehemaligen Zufahrt eine gewerbliche Baufläche dar. 

In der Folge der vorliegenden Bebauungsplanung wird der Flächennutzungsplan einer 
Berichtigung unterzogen. Statt der bisherigen Nutzungen wird dann ein Sondergebiet für 
bestimmte soziale Zwecke dargestellt. 

 
2.2 bisherige Bebauungsplanung 

Der bislang hier geltende Bebauungsplan „Kali & Salz“ setzt hier bislang ein Mischgebiet 
fest, das maximal zweigeschossig mit einer maximalen Traufhöhe von 5 m über Grund bei 
einer Grund- bzw. Geschossflächenzahl von 0,6 bzw. 1,2 in offener Bauweise bebaubar ist. 
Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Vergnügungsstätten und die laut Baunutzungsverordnung 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind hier unzulässig. Innerhalb eines Abstandes 
von 1,5 m zu Verkehrsflächen sind außerhalb der überbaubaren Flächen Garagen, Car-
ports und Nebenanlagen als Hochbauten unzulässig. Dies gilt nicht für Versorgungs-
anlagen, Einfriedungen und Stützmauern. Die Grundflächenzahl darf nicht durch Stellplätze 
und Garagen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen und unterirdische Anlagen überschritten 
werden. Werbeanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. Im Süden ist 
eine Grünfläche unter anderem auch für einen Spielplatz festgesetzt. 



- 8 - 

Ausschnitt aus dem Arbeitsplan des Flächennutzungsplanes  
mit eingearbeiteten Änderungen, M 1 : 5.000 
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Berichtigung des Flächennutzungsplanes, M 1 :  5.000 

 
 

  Gesetzesbezüge 

Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.9.2004 (BGBl. I Seite 2414) - zuletzt 
geändert am 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.1.1990 (BGBl. I Seite 132) - 
zuletzt geändert am 11.6.2013 (BGBl. I Seite 1548) 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBI. Seite 576) – zuletzt geändert am 12.11.2015 (Nds. GVBl. S. 311) 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 I 
Seite 58) – zuletzt geändert am 22.7.2011 (BGBl. I Seite 1509) 



- 10 - 

Zeichnerisch wird eine Fläche dargestellt, bei deren Bebauung besondere bauliche Vor-
kehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Maßnahmen 
gegen Naturgewalten erforderlich sind. Dies ergibt sich aus einem früher hier vorhandenen 
Laugebecken. Entlang der Westgrenze besteht eine Fläche für Anpflanzungen parallel zur 
Entlastungsstraße. Innerhalb einer Örtlichen Bauvorschrift werden Maßgaben hinsichtlich 
der Gestaltung von Dächern, Einfriedungen und Vorgärten festgesetzt.  

Südlich angrenzende setzt der Bebauungsplan für die Entlastungsstraße eine Grünfläche 
fest, die auf der ehemaligen Werkstraße eine Rekultivierung mit einer geschlossenen 
höhengestuften Gehölzpflanzung in einem bestimmten Maß beinhaltet 

 
2.3 Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung) 

Es handelt sich hier um eine seit Jahren brach liegende Fläche, die zum Teil mit Großgrün 
bestanden ist. In einem Fachbeitrag zur Beurteilung der Umweltbelange wird der Zustand 
von Natur und Landschaft genauer beschrieben. 

 
2.4 Denkmalpflege 

Aus Sicht der Baudenkmalpflege wird vom Landkreis Hildesheim mitgeteilt, dass sich in 
unmittelbarer Nähe zum Plangebiet zwei Baudenkmäler (Villa, Gartenpavillon) befinden. 
Baumaßnahmen im Plangebiet bedürfen daher der denkmalrechtlichen Genehmigung gem. 
§ 8 i.V. § 10 NDSchG (Umgebungsschutz). 

 
 
3. Verbindliche Bauleitplanung 
 
3.1 Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht) 

In diesem Bereich, der insgesamt um die Süllbergstraße durch eine Mischung aus Arbeiten 
und Wohnen gekennzeichnet ist, soll eine Wohn- und Arbeitseinrichtung der Lammetal - 
Werkstätten errichtet werden können, in der behinderten Menschen die Möglichkeit einer 
sinnvollen Beschäftigung eröffnet werden kann. Ebenso soll auch älteren und pflege-
bedürftigen Menschen eine Wohnmöglichkeit gegeben bzw. eine Möglichkeit zur Tages-
pflege eröffnet werden. 

Der vorliegende Bebauungsplan dient der Nachverdichtung im Sinne des § 13a (1) BauGB, 
ohne dass eine zulässige Grundfläche, die den Grenzwert nach § 13a (1) Satz 2 Nr. 2 
BauGB überschreiten würde, festgesetzt wird. 

Nationale und europäische Ziele des Umweltschutzes werden durch den Inhalt des Bebau-
ungsplanes nicht gefährdet. 

Durch die Planung wird kein zusätzliches Vorhaben ermöglicht, das eine Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung begründete. Es liegen auch keine Anhalts-
punkte dafür vor, dass Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundes-
naturschutzgesetzes beeinträchtigt werden könnten. 

Erhebliche negative Umweltauswirkungen der Planung sind somit nicht zu erwarten. Der 
Bebauungsplan kann damit im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Von einer 
Umweltprüfung mit anschließendem Umweltbericht wird gemäß § 13a (2) Nr. 1 BauGB 
abgesehen. 
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3.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Von den an diesen Planbereich benachbarten Grundstücken werden zwei ausschließlich 
bewohnt, zwei beinhalten sowohl gewerbliche als auch Wohnnutzungen, während eines 
ausschließlich einer gewerblichen Nutzung unterliegt, die nach Westen auf das benach-
barte, derzeit ungenutzte Grundstück ausgedehnt werden soll. Zwei Grundstücke weisen 
derzeit keine bauliche Nutzung auf. 

Nach der Rechtsprechung ist bei der im Planbereich vorgesehenen Nutzung als Wohn- und 
Arbeitsstätte für behinderte Menschen planungsrechtlich von einer Wohnnutzung aus-
zugehen, nicht jedoch von einer gemischten Nutzung. Es wird daher davon ausgegangen, 
dass bei einer Realisierung des Vorhabens südwestlich der Süllbergstraße hier nicht mehr 
von dem Charakter eines Mischgebietes auszugehen ist, sondern dass das Wohnen dann 
in planungsrechtlich unzulässiger Weise überwiegen würde. 

Die Überlegung, damit für den Planbereich ein Wohngebiet auszuweisen, wird nicht gefolgt, 
weil dadurch der falsche Eindruck vermittelt würde, hier entstünden lediglich Wohnhäuser, 
während stattdessen eine soziale Einrichtung mit einer nicht unerheblichen Anzahl von 
Arbeitsplätzen errichtet werden soll. 

Daher soll bereits auf der Ebene der Bebauungsplanung und über seine Berichtigung auch 
auf der Ebene der Flächennutzungsplanung deutlich gemacht werden ,dass die vorliegende 
Bebauungsplanung für einen ganz bestimmten, im öffentlichen Interesse liegenden Zweck 
durchgeführt wird. Hierfür wird daher ein Sondergebiet festgesetzt, dessen Zweck-
bestimmung zwar auch in einem Wohngebiet umsetzbar wäre, deren tatsächliche Aus-
wirkungen aber durchaus der Lage inmitten eines Mischgebietes entsprechen. 

Darüber hinaus könnten in einem zukünftig festgesetzten Wohngebiet bei einer möglichen 
Änderung der derzeitigen Nutzungsvorstellungen der Eigentümer unter Umständen 
emotional bestimmte Konflikte mit emittierenden Nutzungen in der Nachbarschaft ent-
stehen, wenn man davon ausgeht, dass Bewohner eines Wohngebietes eine andere Vor-
stellung von angemessen ruhigem Wohnen haben, als es in einer Wohn- und Arbeitsstätte 
für behinderte Menschen der Fall sein dürfte. 

Die verbleibenden Mischgebiete werden auch nach dieser Bebauungsplanung in 
gemischter Weise genutzt, wie es weiter oben in dieser Begründung beschrieben wird. Da 
der Planbereich bislang brach lag, ergibt sich hieraus keine Änderung des Mischungs-
verhältnisses von Arbeiten und Wohnen, so dass die Zweckbestimmung der Verbleibenden 
Mischgebiete weiterhin gewahrt bleibt. 

Das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung ergibt sich aus der Umgebung eines Misch-
gebietes, an dessen Ausnutzungsmöglichkeiten im Sinne einer flächensparenden 
Inanspruchnahme von Grund und Boden angeknüpft wird. 

 
3.3 Bauweise, Baugrenzen 

Es wird die offene Bauweise festgesetzt, weil sie der Lage und der geplanten Nutzung des 
Gebietes angemessen ist. 

Die Baugrenzen können eine großzügige überbaubare Fläche ermöglichen. Anlass für eine 
Einschränkung besteht nicht. 
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3.4 Verkehr 

Die verkehrliche Erschließung des Planbereichs ist über die Süllbergstraße gesichert. Eine 
Anbindung an die Entlastungsstraße wird nicht vorgesehen. 

Im Süden wird eine Fläche für öffentlichen Fußgänger und Radfahrverkehr vorgehalten, die 
eine zukünftige Anbindung nach Osten vorsorglich ermöglichen soll. 

 
3.5 Grün 

Anforderungen, die sich aus dieser Planung hinsichtlich der Belange von Natur und Land-
schaft ergeben, werden in einem entsprechenden Fachbeitrag des Landschaftsarchitekten 
Mextorf, Hessisch-Oldendorf, untersucht. 

Die im Westen des Planbereiches bislang festgesetzte Fläche für Anpflanzungen wird 
beibehalten, weil hier nach der vorgesehenen Aufschüttung wieder eine Gehölzkulisse 
entwickelt werden soll. 

Nach Norden wird eine Grünfläche festgesetzt, die einen gestalterischen Puffer zu nördlich 
angrenzenden Nutzungen darstellen soll. 

Im Süden wird eine weitere Grünfläche vorgesehen, die eine Aufschüttung aufnehmen 
können soll, um anfallenden Boden im Planbereich unterbringen zu können. Gleichzeitig 
kann damit eine Schallschutzfunktion gegenüber wer westlich vorbeiführenden Ent-
lastungsstraße erreicht werden. Die randlichen Anpflanzungen sind danach wieder her-
zustellen. Zusätzlich soll hier für die Bewohner und Nutzer der Lammetal-Werkstätten ein 
Pavillon mit Aussichtsplattform errichtet werden können, bei dessen technischer Aus-
gestaltung der vorhandene bzw. gegebenenfalls entstehende Baugrund berücksichtigt 
werden muss. Eine transparente Einfriedung wird in Anlehnung an die bisherige Örtliche 
Bauvorschrift im Bebauungsplan Nr. 51 „Kali & Salz“ gemäß § 4a (3) BauGB zusätzlich in 
die Planung aufgenommen, um eine Grundstückssicherung zu ermöglichen, die aber nicht 
den Blick auf das Grün verstellen soll. 

 
3.6 Immissionsschutz 

Die konkreten Anforderungen an den Immissionsschutz wurden über eine entsprechende 
gutachterliche Stellungnahme des Büros Dietze – Bauphysik, Hildesheim geklärt, deren 
Ergebnisse in die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingearbeitet wurden. Die 
Stellungnahme kann in der Stadtverwaltung eingesehen werden. 

 
 
4. Zur Verwirklichung der Planung zu treffende Maßnahmen 
 
4.1 Altablagerungen, Bodenkontaminationen 

Der Planbereich wurde früher teilweise als Laugebecken genutzt. Dementsprechend wird 
eine Fläche dargestellt, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen 
äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Maßnahmen gegen Natur-
gewalten erforderlich sind. Ansonsten sind Altablagerungen oder Bodenkontaminationen, 
die dem zukünftigen Nutzungszweck entgegenstünden, innerhalb des Geltungsbereiches 
nicht bekannt. 

 
4.2 Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
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4.3 Ver- und Entsorgung 

Die Situation von Ver- und Entsorgung wird durch diesen Bebauungsplan nicht berührt und 
bleibt unverändert. 

 
4.4 Städtebauliche Werte 

Der Bebauungsplan hat eine Größe von  1,6704 ha 

davon sind: 
Sonstige Sondergebiete 1,3983 ha 
private Grünfläche 0,2721 ha 

 
 
Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB hat zusammen mit dem Bebauungsplan Nr. 73 

„Lammetal - Werkstätten“ 

vom 2.2.2016 bis einschließlich 2.3.2016 

gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat der Stadt Bad Salzdetfurth 
beschlossen. 

Bad Salzdetfurth, den 13.4.2016 
 
                                                                        Siegel 
 

gez. Hesse                                 
Bürgermeister                             
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Waldrechtliche Kompensation 

Unabhängig von den o.g. Maßnahmen, die zur Gestaltung des Plangebietes durchgeführt werden sol-
len,  ist nach den Vorgaben des NWaldLG der Verlust von Wald zu kompensieren.  

Unter Zugrundelegung der Darstellungen in Karte 1 ist festzustellen, daß insgesamt rund 8.270 m2 
bzw. 0,827 ha Wald in Anspruch genommen wird (Hinweis: Die Ermittlung des waldrechtlichen Kom-
pensationsbedarfs ist im Anhang beigefügt ). Auf diesem Flächenanteil  gehen die bisherigen Waldei-
genschaften bzw. -funktionen (Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion) vollständig verloren. 

Im Verlauf des bisherigen Verfahrens wurde mit der Unteren Waldbehörde des Landkreises Hildesheim 
vorabgestimmt, daß im vorliegenden Fall aufgrund der Art, Entwicklung und Funktionen des Bestandes 
eine waldrechtliche Kompensation im Verhältnis von 1 : 1 ausreichend bzw. angemessen ist. Der wald-
rechtliche Kompensationsbedarf beläuft sich damit auf insgesamt 0,8270 ha als Maß für eine Ersatz-
aufforstung.  

Ziel ist es, mit einer waldbaulichen Maßnahme die verlorengehenden Nutz-, Schutz- und Erholungs-
funktionen des beseitigten Waldes auszugleichen. Hierzu ist vorgesehen, auf einer geeigneten Fläche 
im weiteren Umfeld des Vorhabens eine entsprechende Anpflanzung vorzunehmen. Deren Umfang, Art 
und Lage ergeben sich aus der nachstehenden Abb. 4.  

Abb. 4: Lage und Struktur der waldrechtlichen Kompensationsfläche 

 
 

Beabsichtigt ist, auf einem Flächenanteil von rund 8.500 m2 des Flurstückes 144/3, Flur 18 der Gemar-
kung Bad Salzdetfurth, insgesamt 82 Stück Stiel-Eichen anzupflanzen, zu entwickeln und dauerhaft zu 
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erhalten, so daß sich dort langfristig Laubwald entwickeln kann. Verwendet sollen Eichen als 2 x ver-
pflanzte Heister mit Ballen, Höhe 175 – 200 cm. Diese Pflanzqualität weist in der Regel ein gutes An-
wachsverhalten auf. Zusätzlich soll eine Baumverankerung als Schrägpfahl gesetzt werden. Das unmit-
telbare Umfeld der gepflanzten Bäume sollte in nachfolgend durch Mahd von Gras- und Krautaufwuchs 
freigehalten werden, bis Anwuchs und Entwicklung der Bäume sichergestellt sind.  

Auf der für die Maßnahme vorgesehenen Fläche ist derzeit eine geschlossene Vegetationsdecke vor-
handen, die sich in Bezug auf Biotoptypen vorrangig aus artenarmer Landreitgras flur, kleinteilig bzw. 
randlich auch aus halbruderaler Gras- und Staudenflur teils trockener Standorte zusammensetzt. Ver-
einzelt sind auch feuchtere Stellen gegeben. Die Fläche ist fast gehölz frei, nur sehr vereinzelt sind 
jüngere Einzelsträucher (Weißdorn, Rose) erkennbar. Biotope mit Schutz nach § 30 BNatSchG sind 
auf der Fläche nicht vorhanden.  
 

9. Übernahme von Maßnahmen in die verbindliche Bauleitplanung 

Weiterführende Festsetzungsvorschläge zur Übernahme in den Bebauungsplan Nr. 73 „Lammetal-
Werkstätten“ brauchen hier nicht formuliert zu werden, da aufgrund entsprechender Vorabstimmung 
bereits alle erforderlichen grünordnerischen Inhalte in den Bebauungsplan aufgenommen bzw. ent-
sprechend festgesetzt wurden.  

Die Umsetzung der waldrechtlichen Kompensationsmaßnahme sollte über den Abschluß eines städte-
baulichen Vertrages geregelt werden, sofern nicht die Stadt Bad Salzdetfurth die Maßnahme selbst 
durchführt.  
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– Beurteilungsgrundlage ist die beigefügte Bestandskarte (Biotopkartierung) 

– Betroffene Waldtypen hier: WXE und WPS 

– Die Beurteilung erfolgt vorbehaltlich einer näheren forstfachlichen Beurteilung 

nach den „Ausführungsbestimmungen zum NWaldLG“ (RdErl. D. ML v. 2.1.2013 – 406-64002-
136) 

Tab. : Vorläufige Ermittlung des erforderlichen waldrechtlichen Kompensationsbedarfs 

Waldfunktion** Wertigkeitsstufe** prägende Merkmale zur Klassifizierung 
sind insbesondere** 

 

Einstufung 
des vorhande-

nen Waldes 

1.  Nutzfunktion 
(inclusive Infrastruktur und 
 Agrarstruktur) 

4 herausragend befahrbarer Standort, voll erschlossen, überdurch-
schnittliche Infrastruktur, günstige Lage, sehr hohe 
Bonität, leistungsstarker Standort, guter Pflegezu-
stand, forstw irtschaftlich bedeutende Holzart und 
Holzqualität, Produktivität der Bestände 

 

3 überdurchschnittlich Bestand mit überdurchschnittlicher Tendenz bei den 
genannten Merkmalen 

 

2 durchschnittlich Bestand mit durchschnittlicher Tendenz bei den 
genannten Merkmalen 

 

1 unterdurchschnitt-
lich 

nicht befahrbarer Standort, unerschlossen, ungüns-
tige Infrastruktur, ungünstige Lage, geringe Bonität, 
leistungsschwacher Standort, schlechter Pflegezu-
stand, forstw irtschaftlich unbedeutende Holzart und 
Holzqualität, nicht hiebreifer Bestand  

1 

 

2.  Schutzfunktion  
(inclusive Lebensraumfunk-
tion, Klimaschutz, Wasser-
schutz, Bodenschutz und 
Funktionen der Luftreinhal-
tung) 

4 herausragend besondere Bedeutung für den Biotop- und Arten-
schutz, Naturnähe der Waldgesellschaft, strukturrei-
che oder besonders seltene Wälder, besondere 
Bedeutung für die Biotopvernetzung, besonders 
hoher Totholzreichtum oder vorhandene Totholzin-
seln, ungestörter alter Waldstandort, besondere 
Bedeutung hinsichtlich der Lärm, Immissions- und 
Klimaschutzfunktion, besondere Bedeutung für 
Bodenschutz und Gewässerschutz, strukturreicher 
Waldrand 

 

3 überdurchschnittlich Bestand mit überdurchschnittlicher Tendenz bei den 
genannten Merkmalen 

 

2 durchschnittlich Bestand mit durchschnittlicher Tendenz bei den 
genannten Merkmalen 

2 

1 unterdurchschnitt-
lich 

geringe Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz, 
fehlende Naturnähe der Waldgesellschaft, homoge-
ne  strukturarme Wälder, geringe Bedeutung für die 
Biotopvernetzung, fehlender Totholzanteil, starke 
anthro-pogene Veränderungen, strukturlose Wald-
randsituation 

 

 

3.  Erholungsfunktion  
(inclusive Landschaftsbild) 

4 herausragend hoch frequentierter Wald mit besonderer Bedeutung 
zur Sicherung der Erholung, der Naherholung und 
des Fremdenverkehrs, Vorranggebiet für Erholung, 
besondere Bedeutung für das Landschaftsbild, 
hoher gestalterischer Wert des Bestandes, touristi-
sche Erschließung vorhanden, herausragende 
Landschaftbild prägende Bedeutung, Parkw aldung 

 

3 überdurchschnittlich Bestand mit überdurchschnittlicher Tendenz bei den 
genannten Merkmalen 

 

2 durchschnittlich Bestand mit durchschnittlicher Tendenz bei den 
genannten Merkmalen 

 

1 unterdurchschnitt-
lich 

Kaum oder unfrequentierter Wald ohne Bedeutung 
zur Sicherung der Erholung, geringe oder fehlende 
Bedeutung  für die Naherholung und den Fremden-
verkehr, keine Bedeutung für das Landschaftsbild, 
niedriger gestalterischer Wert des Bestandes, feh-
lende touristische Erschließung, eingeschränkte 
Betretensmöglichkeiten 

1  
 

 

Summe 4 
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Fortsetzung 
Übertrag (Summe) 4 

arithmetischer Mittelwert  
(Ansatz: Summe Funktionen 1-3 geteilt durch 3): 

 1,33 

besondere Zuschläge  Nutzfunktion: 
besonderes Wertholzvorkommen, 
Investitionen in Astung, forstliche 
Versuchsfläche, historische Be-
wirtschaftungsformen, Saatgutbe-
stände, sonstige besondere 
Gründe 
 

Zuschlag auf ermit-
telte Kompensati-
onshöhe bis zu  + 
0,5 
 
hier angesetzt:    0 

0 

Schutzfunktion: 
Naturwald, Höhlenreichtum, 
Trinkwassergewinnung, Natur- 
und Kulturdenkmale, alte Wald-
standorte, ge-setzlich geschützte 
Waldbiotoptypen mit herausra-
gender Wertigkeit für den Natur-
schutz (die Regenerationsfähig-
keit ist bei der Festlegung der 
Zuschlagshöhe besonders zu 
berücksichtigen), sonstige beson-
dere Gründe 
 

Zuschlag auf ermit-
telte Kompensati-
onshöhe bis zu  + 
1,5 
 
hier angesetzt:    0 

0 

Zeitraum: 
Wenn zwischen der Waldum-
wandlung und der Durchführung 
der Kompensationsmaßnahme 
größere Zeiträume (mehr als zwei 
Jahre) liegen und infolge dessen 
Waldfunktionen zeitweise ausge-
setzt sind, kann ein Zuschlag in 
der Kompensationshöhe vorge-
nommen werden. 
 

Zuschlag auf ermit-
telte Kompensati-
onshöhe bis zu  + 
0,3 
 
hier angesetzt:    0 

0 

Summe gesamt  1,33 

 
Wertigkeit des Waldes gesamt  < 2,0 

Kompensationshöhe gem. Runderlaß v. 02.01.2013  1,0 – 1,2 

für den vorliegenden Fall  angesetzte Kompensa-
tionshöhe 

 1,0 

real betroffene Grund- bzw. Waldfläche gesamt  in 
m2 

 8.270 

daraus resultierender waldrechtlicher 
Kompensationsbedarf in m2 

8.270  x  1,0  = 8.270 

Der waldrechtliche Kompensationsbedarf beträgt 
damit mindestens  8.270 m2 oder   0,8270 ha. 

  

**  gem. Runderlaß   

 

 

 

 

Aufgestellt: 

BÜRO  MEXTORF 

18.12.2015 

 
 


